Integrations- und Schnittstellenkonzept
(Stand: 24.04.2026)
CONFIDENTIAL

B10_GIZ_BPM_Integrations- und Schnittstellenkonzept 

[bookmark: _Hlk96000735]Die nachfolgenden Ausführungen der Bietenden sind für die Bewertung des Zuschlagskriteriums B.IV.1.1 wertungsrelevant (siehe B03_GIZ-BPM_Zuschlagskriterienkatalog).
	Name und Anschrift des Bietenden / des Mitglieds der Bietergemeinschaft / der Unterauftragnehmerin:

[Name und Anschrift eintragen]



1. Zielsetzung des AG
Der AN stellt in seinem Konzept zur Integrations- und Schnittstellenanbindung dar, wie das angebotene BPM-Tool in die bestehende IT-Landschaft der AG integriert wird. Wichtige Informationen hierfür finden sich in Kapitel 3.4.4, 3.4.5 und 3.4.6 der A03_GIZ-BPM_Leistungsbeschreibung. 
Im Zuschlagsfall wird das Konzept Bestandteil des Vertrages und bildet die Grundlage zur Weiterentwicklung des in Kapitel 3.4.4 dargestellten Dokuments „Integrationskonzepts und Schnittstellenanbindung“ der A03_GIZ-BPM_Leistungsbeschreibung. 
Im Vergabeverfahren dient das Grobkonzept der Bewertung und damit zum Vergleich der im Wettbewerb eingegangenen Angebote. 
2. Umfang der Konzepterstellung 
Das Konzept darf maximal 2.000 Wörter sowie maximal 2 Architektur-Diagramme umfassen. 
Eines der Diagramme muss eine Übersicht der Integrationsarchitektur (System- und Schnittstellenübersicht) enthalten. Die Bewertung und Zielerfüllungsgrade ergeben sich aus Kapitel 4 in diesem Dokument.
3. Aufgabenstellung
Erläutern Sie in Ihrem Integrations- und Schnittstellenkonzept wie Sie das von Ihnen angebotene BPM-Tool in die IT-Architektur der GIZ integrieren. Beschreiben Sie hierbei insbesondere:
· die Einbindung des BPM-Tools in die bestehende IT-Landschaft und Systemarchitektur der AG (A03_GIZ-BPM_Leistungsbeschreibung, Kapitel 3.4.4.2) 
· die zugrunde liegenden Architekturprinzipien der Integration (z.B. lose Koppelung, serviceorientierte Integration, API-basierte Integration, Event-basierte Integration) 
· den Umgang mit Änderungen, Releases oder Erweiterungen der IT-Landschaft,
· die Nutzung standardisierter Schnittstellen der angebundenen Systeme, inklusive Versionierung und Abwärtskompatibilität (Definition zu nativen und generischen Schnittstellen finden Sie im Kapitel 3.4.4.1 der Leistungsbeschreibung)
· die Integration von Geschäftsobjekten aus angebundenen Systemen, insbesondere aus dem ERP-System der AG sowie dem Umgang mit fachlicher Semantik und Datenstrukturen der Geschäftsobjekte
· notwendige Tätigkeiten der AG im Zusammenhang mit dem Schnittstellenbetrieb und der Datenintegration auch bei potenziellen Anpassungsaufwänden
· Maßnahmen zur Minimierung manueller Tätigkeiten sowie manueller Betriebs- und Wartungsaufwänden für die AG
· mögliche technische Integrationsrisiken bei der Anbindung und stellen Sie dar, wie Sie diesen Risiken durch geeignete Maßnahmen zu deren Minimierung begegnen. 


4. Bewertung/Zielerfüllungsgrade
Die Bewertung erfolgt anhand einer qualitativen Skala von 0 bis 5 Punkten. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Plausibilität, der technischen Konsistenz und Nachvollziehbarkeit des dargestellten Integrations- und Schnittstellenkonzepts. 
5 Punkte (100% Idealerfüllung) werden vergeben, wenn das Angebot auf alle Fragestellungen eingeht und ein möglichst umfassendes Integrations- und Schnittstellenkonzept umfasst, das eine direkte, semantisch integrierte und betriebsstabile Anbindung an die IT Landschaft der AG unter Nutzung der vorhandene Integrationsmechanismen (z.B. Integrationsplattform, Middleware oder API-Management) und standardisierte Schnittstellen beschreibt, Integrationsrisiken systematisch adressiert und durch nachvollziehbare Maßnahmen minimiert sowie durch verbindliche Leistungszusagen absichert. Release- und Upgradefähigkeit des Tools ist ohne, oder mit geringen, manuellen Wartungs- und Anpassungsaufwänden bei der AG gegeben.  Das Konzept verspricht eine sehr gute Leistungserbringung.
3 Punkte (mittlere Integrationsqualität) werden vergeben, wenn das Angebot ein grundsätzlich tragfähiges Integrations- und Schnittstellenkonzept umfasst, das eine integrierbare Architektur mit teils technischer Anbindung der Schnittstellen oder generische Integrationsmechanismen vorsieht, jedoch Einschränkungen bei der Nutzung vorhandener Integrationsmechanismen (z.B. Integrationsplattform, Middleware oder API-Management), der semantischen Integration, sowie der Release- und Upgradefähigkeit aufweist. Integrationsrisiken werden erkannt und adressiert aber nur teilweise durch geeignete Maßnahmen minimiert.  Insgesamt sind zusätzliche manuelle Wartungs- oder Anpassungsaufwände bei der AG zu erwarten. Das Konzept verspricht eine befriedigende Leistungserbringung.
1 Punkt (geringe Integrationsqualität) wird vergeben, wenn das Angebot lediglich ein rudimentäres Integrations- und Schnittstellenkonzept mit überwiegend technischer Integration ohne ausreichend semantischer Integration enthält, erhebliche Risiken für Betrieb, Wartung und Releasefähigkeit bestehen und diese nicht angemessen adressiert werden. Geschäftslogiken müssen teilweise im BPM-Tool nachgebildet werden, wodurch erhebliche manuelle Tätigkeiten und Wartungsaufwände bei der AG entstehen. Das Konzept verspricht eine nur mangelhafte Leistungserbringung.
Es können die Punkte 5, 4, 3, 2, 1 und 0 vergeben werden.
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Abschlusserklärung des Bietenden
Unsere vorstehenden Angaben in den rot umrandeten Feldern entsprechen der Wahrheit.
	
	
	


Ort, Datum	(Name des Erklärenden)

